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1 	 T 304/87 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf den Gegenstand der am 11. Januar 1983 angemeldeten 
europàischen Patentanineldung Nr. 83 100 182.1 ist am 
8. Mai 1985 das europàische Patent Nr. 83 947 erteilt 
worden. 

Ii. 	Die erteilten unabhängigen Ansprüche haben folgenden 
Wortlaut: 

'I i. Verfahren zur Uberwachung des Ablaufes der Bewegung 
eines antreibbaren, em- oder mehrteiligen Tür- oder Tor- 
blattes einer Tür bzw. eines Tores, insbesondere eines 

Uberkopf-Tores, entlang der Uberführungsstrecke zwischen 
der Offen- und der Schlie8stellung und Unterbrechung dieser 
Bewegung, insbesondere durch Ab- oder Umschalten des 
Antriebes, für den Fall eines Hindernisses in der Bewe-
gungsbahn, gegen das das Torblatt anläuft, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die in Abhängigkeit von der Uberführungs-
strecke tatsächlich auftretende Bewegungscharakteristik für 
jede der zyklisch aufeinanderfolgenden, überwachten 
Bewegungen des Torbiattes fortlaufend abgetastet und das 
somit gewonnene Signal mit einer für jede überwachte 
Bewegung mitlaufend abgefragten Funktion verglichen wird, 
die vor Inbetriebnahme des Tores für einen hindernjsfreien 
Normalbetrieb wenigstens erstrnalig in Abhàngigkeit von der 
zu überwachenden Bewegung des Torbiattes entlang der Uber-
führungsstrecke aufgenommen und gespeichert wurde, wobei 
die durch den Vergleich in Abhängigkeit von dem jeweils 
zurUckgelegten Uberführungsstreckenabschnitt erinittelte 
Differenz zwischen den jeweils zugehörigen Werten des 
Signals und der Funktion überwacht und bei Uberschreiten 
eines vorbestimmten Differenzwertes zur Ableitung eines 
Unterbrechungssignals für die Unterbrechung der jeweils 
überwachten Bewegung des Torblattes ausgewertet wird." 
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2 	 T 304/87 

11 13. Arilage zur Durchführung des Verfahrens nach einem der 
AnsprUche 1 bis 12, gekennzeichnet durch einen Strecken-
signalgeber (28), der von dem Torantrieb (7) bewegungs- 
abhángig betãtigt ist, durch ein Funktionsspeicher-
bauelement (18) zur Aufnahme der hindernisfreien, über -
fuhrungsstreckenabhàngigen Bewegungscharakteristik des 
Torbiattes (3) und durch einen Differenzbildner (17), dem 
im Zuge der jeweils zu überwachenden Bewegung des Tor-
blattes (3) zum einen der streckenabhàngige Funktionswert 
des mitlaufenden Funktionsspeicherbauelementes (18) und zum 
anderen der streckeriabhãngige Signaiwert des vom tatsàch-
lichen Bewegungsablauf streckenabhàngigen Signals zugeführt 
1st und dessen die Differenz zwischen dem Funktionswert und 
dem Signaiwert wiedergebendes Ausgangssignal einem 
Vergleicher (31) zugeführt 1st, dessen bel Uberschreiten 
eines bestiinmten Differenzwertes auftretendes Ausgangs-
signal einem den Antrieb ab- oder uinschaltenden Steuer-
schalter (11) zugeleitet ist." 

Nachdem der vom Beschwerdeführer eingelegte Einspruch durch 
Entscheidung der Einspruchsabteilung vom S. Juli 1987 
zurückgewiesen worden war, hat der Beschwerdeführer am 
20. August 1987 unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebühr 
Beschwerde erhoben. Die schriftliche Begründung ist am 
3. Oktober 1987 eingegangen. Darin vertritt der Beschwerde-
führer die Auffassung, daB der Gegenstand des erteilten 
Anspruchs 1 im Hinblick auf die den Entgegenhaltungen DE-A-
3 003 877 und W0-A-81/01832 zu entnehmenden Lehren nicht 
auf eirier erfinderischen Tãtigkeit beruhe. 

Der Beschwerdegegner hat mit am 20. Márz 1989 eingegangenen 
Schriftsatz dem Vorbringen des Beschwerdeführers hinsicht-
lich der DE-A-3 003 877 widersprochen. 
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3 	 T 304/87 

Eine mündliche Verhandlung hat am 13. April 1989 stattge-
funden. 

Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, daI3 der Gegenstand 
des erteilten Anspruchs 1 im Hinblick auf die der DE-A-
3 003 877 zu entnehmenden Lehre nahegelegen habe. Denn 
diese Entgegenhaltung betreffe eine Einklemmsicherung für 
automatisch betàtigbare Türen, der eine Türsteuerung 
zugrunde liege, die in "äquivalenter Weise" arbeite wie das 
Verfahren nach dem angefochtenen Patent. liii besonderen 
zeige die Figur 4 ein Schaltbild für eine Ausführungsform, 
bei der man durch eine iinmer feinere Aufteilung der 
einzelnen Zeitabschnitte elne "Weg-Zeitfunktion" erhalte, 
die als Mittel angesehen werde, das mit dem Gegenstand des 
angefochtenen Patents gleichwertig sei. Der Gegenstand des 
erteilten unabhãngigen Anspruchs 13 sei dagegen für den 
Fachxnann naheliegend, wenn er das Verfahren gemãi3 
Anspruch 1 zu verwirklichen beabsichtige. 

Der Beschwerdegegner 1st dem Vorbringen des Beschwerde-
führers entgegengetreten und steilte fest, daB der oben-
genannten Entgegenhaltung keine Anregung entnoinmen werden 
könnte, die Bewegungscharakteristik eines tatsächlichen 
Türlaufs "fo1aufend" aufzunehmen und mit der Bewegungs-
charakteristik eines vorher erstinalig aufgenommenen sowie 
gespeicherten hindernisfreien Türlaufs zu vergleichen sowie 
die dadurch ermittelte Abweichung "fortlaufend" mit einem 
vorgegebenen Differenzwert zu vergleichen. Ebensowenig 
werde der Gegenstand nach Anspruch 13 durch den Stand der 
Technik nahegelegt. 

Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 
europäischen Patents Mr. 83 947. Der Beschwerdegegner 
steilt den Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen. 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulássig. 

Die Erfindung betrif ft ein Verfahren zur Uberwachung der 
Bewegung eines antreibbaren Torblatts und eine Anlage zur 

Durchführung dieses Verfahrens. 

2.1 Es ist bekannt, durch Uberwachung des Kraftübertragungswegs 

zwischen einem Tür- oder Torblatt und dessen Antrieb eine 

durch ein Hindernis in der Uberführungsstrecke von der 
SchlieB- in die Of fenstellung oder umgekehrt verursachte 

Verzögerung des Tür- oder Torblatts zu erfassen. 

Ein Beispiel für diesen Stand der Technik 1st aus der Figur 

3 der GB-A-2 043 958 bekannt. Bei dem diesem Dokument zu 

entnehinenden Verfahren, das dein Gegenstand des Anspruchs 1 

am nãchsten kommt, wird die Kraft, die für die normale, 

d. h. hindernisfreie Bewegung des Tür- oder Torblatts 

erforderlich ist, Uberwacht, dahin gehend, ob diese Kraft 

einen bestimmten vorgegebenen Differenzwert überschreitet. 
Diese Kraft ist die hôchste, die im Verlauf der Bewegung 

des Tür- oder Torblatts auftritt. Die für die Bewegung 
erforderliche Kraft 1st jedoch über die Uberfuhrungsstrecke 
hinweg gesehen nicht konstant. Ein Nachteil dieses 

bekannten Verfahrens ist, daB nur das Maximum der Kraft zum 
Antrieb des Tür- oder Torblatts als Kriterium für die 

Uberwchung der Bewegung ausgewertet wird: Vgl. EP-B-

0 083 947, Sp. 1, Z. 30 bis Sp. 2, Z. 13. 

2.2 Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei einem 

Verfahren und einer Anlage der obengenannen Art das Tür- 

oder Torblatt in erheblich feinfühliger Weise auf von 

Normalbetrieb abweichende Hindernisse bei der Bewegung des 

Tür- oder Torblatts zu überwachen, und zwar fortlauf end, 
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wie vorn Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung 
präzisiert worden ist. 

2.3 Die Aufgabe wird durch die in den unabhängigen Ansprüchen 1 
und 13 angegebenen Verfahrensschritte bzw. Nerkmale gelóst. 
Diese Lösung beruht auf deni Gedanken, die über die Uber-
fuhrungsstrecke des Tür- oder Torblatts hinweg gesehen 
unterschiediiche Bewegungscharakteristik des Tür- oder 
Torblatts zunutze zu machen und für die Auslösung eines 
Abschalt- bzw. tJrnschaltsignals für den Antrieb den jeweilig 
in Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke tatsãchlich 
auftretenden Widerstand mit demjenigen zu vergleichen, der 
für einen Betriëb ohne Auftreten eines Widerstandes an 
dieser Streckenstelle erforderlich ist. 
Dabei wird ein Differenzwert vorgegeben, urn die der 
tatsächlich gemessene Wert von dern den hindernisfreien 
Bewegungsablauf wiedergebenden Wert abweichen rnuJ3, bevor 
ein Abschalt- bzw. Umschaltsignal ausgelöst wird. 

Nach Prüfung der mm Prufungs- und Einspruchsverfahren 
genannten Dokuinente kommt die Kammer zu dein Ergebnis, daB 
in keinein von ihnen ein Verfahren und eine Anlage zur 
Durchführung dieses Verfahrens mit alien in den erteilen 
unabhängigen Anspruchen aufgeführten Merkinalen of fenbart 
ist. Da die Neuheit des Gegenstands dieser Ansprüche vorn 
Beschwerdeführer nicht bestritten worden ist, erübrigt es 
sich, dies nãher zu begründen. 

Zur Frage, ob der Stand der Technik die Lehre der erteilten 
unabhângigen Ansprüche nahelegen konnte, ist folgendes 
auszuführen: 

4.1 Aus der DE-A-3 003 877 ist eine funktionssichere Einkleitun-
sicherungseinrichtung bekannt, durch die die Bewegung einer 
Tür sowohi beiin SchlieBen als auch beiiu öffnen angehalten 
bzw. die Bewegungsrichtung geàndert werden kann. Diese 
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6 	 T 304/87 

Einrichtung beruht auf dem Grundprinzip, da8 bestintmte 
"Zejtabschnitte" vorgegeben werden, innerhaib derer die 
sich schlie8ende oder öffnende TUr eine bestimmte Stellung 
ereicht haben soil. Erreicht die Tür diese Stellung infolge 
eines Einkleminvorgangs nicht rechtzeitig, so wird die 
Anderung der Bewegungsrichtung bzw. das Anhaiten der Tür 
ausgelöst: Vgl. S. 7, Absátze 2 und 13. 

Bei der konkreten Ausführungsart gemäB Figur 4 erfolgt die 
Schlie8bewegung nach einer nicht linearen Weg-Zeit-
Funktion, wozu mehr als zwei elektrische Speicherglieder 
verwendet werden, die durch jeweils inindestens eines von 
aufeinanderfoigenden Positionssignalen gesetzt werden und 
deren Rucksetzung automatisch nach einein "vorgegebenen 
Zeitabschnitt" erfolgt. Dabei wird dent Setzeingang des 
ersten Speicherglieds bei Beginn der Türbewegung em 
Startsignal und den Setzeingängen der weiteren Speicher-
glieder jeweils eines der folgenden Positionsignale 
zugeführt. Die Ausgänge aller Speicherglieder sind mit den 
Eingängen einer logischen Schaltung verbunden, die em 
Steuersignai abgibt, das der Steliung der Tür entspricht. 

Diese Speicherglieder sind als inonostabile Kippstufen mit 
auf vorgebbare Werte einstellbaren "Zeitkonstanten" ausge-
bildet. Die "Zeitkonstante" jedes einzelnen Speicherglieds 
1st dabei "individuell" einstellbar: Vgl. S. 9, Abs. 2; 
S. 15, Abs. 3; S. 16; Ansprüche 1, 4 und 7. 

4.2 Bei dem der DE-A-3 003 877 zu entnehmenden Verfahren - 
nãmlich durch Speicherglieder vorgegebene "Zeitabschnitte" 
zu erfassen, die unterschiedlich lang sein können - kann 
daher nicht von einem Verfahren die Rede sein, das in 
"äquivalenter Weise" wie das erfindungsgemãe Verfahren 
arbeitet, nämlich die sich aus dent "fortlaufenden" Ver-
gleich eines Werts, der die hindernisfreie Bewegung eines 
Tür- oder Torblatts entlang einer Uberführungsstrecke 
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charakterjsjert (Soliwert), mit einem Wert, der der tat-
sächlichen Bewegungscharakterisitik entspricht (Istwert), 
ergebende Differenz mit eineiu einen Sicherheitsbereich 
bezeichnenden, vorbestiinmten Differenzwert "fortlauf end" so 
zu vergieichen, daB nur das Uberschreiten dieses Sicher-
heitsbereichs eine tJnterbrechung des Tür- oder Torblatts 
auslóst. 

Die DE-A-3 003 877 gibt deshaib keine Anregung, das der 
GB-A-2 043 958 zu entnehinende Verfahren un Sinne des 
erteilten Anspruchs 1 weiterzubilden. 

4.3 Aus der Entgegenhaltung WO 81/01832 ist es bekannt, die 
tatsàchliche Geschwindigkeit der SchlieB- oder öffnungs-
bewegung einer Aufzugstür mit einer vorgegebenen Geschwin-
digkeit "fortlaufend" zu vergleichen, so daB ein Unter-
schreiten dieser vorgegebenen Geschwindigkeit ein tJinschal-
ten auf eine andere Betriebsart bewirkt, bei der dann eine 
geringere Kraft auf die Aufzugstür einwirkt. Ein Vergleich 
der Kräfte, die während der Bewegung der Aufzugstur 
zwischen der SchlieB- und Offenstellung im tatsàchlichen 
und hindernisfreien Betrieb auftreten, findet jedoch nicht 
statt. 

Dem Inhalt der WO 81/01832 ist daher, wie auch dem Inhalt 
der ubrigen un Prüfungs- und Einspruchsverfahren genannten 
Dokuinenten, nichts zu entnehmen, was den Gegenstand des 
erteii.ten Anspruchs 1 nahelegen konnte. Ebenso weist auch 
eine Zusaminenfassung der durch den Stand der Technik 
verinittelten Lehren dem Fachmann keinen Weg, auf dexn er 
ohne erfinderische Tàtigkeit zu eineni Verfahren gemàB der 
Lehre des erteilten Anspruchs 1 gelangt. 

Das Verfahren nach diesern Anspruch beruht inithin auf einer 
erfinderischen Tãtigkeit. 

01917 	 . 
. 1... 



8 	T 304/87 

4.4 Ebenso war durch den vorliegenden Stand der Technik die 

Anlage gemäi3 dem erteilten Anspruch 13 nicht nahegelegt. 

Denn urn die Einrichtung nach der GB-A-2 043 958 so umzu-

gestalten, daB mit ihr das Verfahren nach Anspruch 1 durch-

geführt werden kann, xnu8te der Fachmann zunáchst un Besitz 

dieses Verfahrens sein. Dessen Konzeption beruht jedoch, 

wie dargelegt, auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die 

hierfür genannten Gründe ge1tn daher sinngemäB auch für 

die Einrichtung nach Anspruch 13. Diese Einrichtung ist 

soinit auch patentfähig. 

5. 	Das Patent kann deshaib mit den unabhángigen Ansprüchen 1 
und 13 sowie den auf diese Ansprüche rUckbezogenen 

Ansprüchen 2 bis 12 und 14 bis 24 in der erteilten Fassung 

Bestand haben. 

Entscheidungsforrnel 

Aus diesen GrU.nden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

J, 7a z 4 . 7 ,  

S. Fabiani 

qjj - I J. OS-- C?-Y 
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